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Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die kantonale 

Statistik (Verknüpfung von Daten) 

vom ... 

Betroffene Erlasse (SGF Nummern): 

Neu: – 

Geändert: 110.1 

Aufgehoben: – 

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg 

gestützt auf Artikel 14a des Bundesstatistikgesetzes vom 9. Oktober 1992 
(BStatG); 

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrats vom 31. Oktober 2023; 

auf Antrag dieser Behörde, 

beschliesst: 

I. 

Der Erlass SGF 110.1 (Gesetz über die kantonale Statistik (StatG), vom 
07.02.2006) wird wie folgt geändert: 

Art.  17a (neu) 

Verknüpfung von Daten – Grundsätze 
1 Zur Erfüllung seiner statistischen Aufgaben kann das Amt Daten miteinander 
verknüpfen, wenn diese unverzüglich nach ihrer Verknüpfung anonymisiert 
oder, falls es für Längsschnittvergleiche erforderlich ist, pseudonymisiert 
werden. 

https://bdlf.fr.ch/data/110.1/de
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2 Werden besonders schützenswerte Daten verknüpft oder lässt die 
Verknüpfung Rückschlüsse auf wesentliche Aspekte der Persönlichkeit zu, so 
ist der gesamte Datensatz nach Abschluss der statistischen 
Auswertungsarbeiten zu löschen. Die Löschung wird den Eigentümern der 
Daten mitgeteilt. 
3 Der Staatsrat regelt die Einzelheiten auf dem Verordnungsweg. 

Art.  17b (neu) 

Verknüpfung von Daten – Verwendung der entsprechenden Identifikatoren 
1 Um die Datenverknüpfung zu ermöglichen, müssen die Dienststellen des 
Staats und der Gemeinden dem Amt die entsprechenden Identifikatoren des 
Bundes übermitteln, soweit sie diese Identifikatoren gemäss geltendem Gesetz 
selbst verwenden. 

II. 

Keine Änderung von Erlassen in diesem Abschnitt. 

III. 

Keine Aufhebung von Erlassen in diesem Abschnitt. 

IV. 

Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem 
Finanzreferendum. 

Der Staatsrat legt das Inkrafttreten dieses Gesetzes fest. 


